Schulelternrat der Grundschule Hahle

GESCHÄFTSORDNUNG
Präambel

Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Landes Niedersachsen steht das Erziehungsrecht primär den Eltern eines Kindes zu. Zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung in der Familie gehören die Schulen mit ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag. Bei dessen Gestaltung ist das Erziehungsrecht der Eltern einzubeziehen.

Gemäß § 95 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) gibt sich der Schulelternrat (SER)
der Grundschule Hahle eine Geschäftsordnung.
Grundlage dieser Geschäftsordnung sind die Bestimmungen des NSchG in der zurzeit geltenden Fassung.
Bei der Nennung der männlichen Form ist die weibliche Form einbezogen!
§ 1 Zusammensetzung, Beschlussfähigkeit


Der Schulelternrat besteht aus den Vorsitzenden der Klassenelternschaften und deren Stellvertretern.  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter und bis zu drei Beisitzern.

Der SER ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Stimmberechtigten und ein Mitglied des Vorstandes anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit stellt der Vorsitzende vor Beginn der Sitzung fest. Bei Beschlussunfähigkeit kann in der nächsten Sitzung über den Gegenstand der Abstimmung auch dann beschlossen werden, wenn das erforderliche Drittel der Mitglieder nicht anwesend ist. Hierauf muss in der Einladung zur nächsten Sitzung besonders hingewiesen werden.
Abstimmungen sind grundsätzlich offen; auf Verlangen eines Fünftels der anwesenden Mitglieder geheim. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

§ 2 Aufgaben 


Die Mitglieder des SER vertreten die Interessen der Elternschaft der Schule. Sie arbeiten vertrauensvoll und konstruktiv zusammen. Sie führen ihr Amt in eigener Verantwortung und unparteiisch zum Wohle der Schüler und der Erziehungsberechtigten aus.
Vom SER können alle schulischen Fragen erörtert werden. Persönliche Angelegenheiten und Einzelinteressen von Eltern, Schülern und Lehrern dürfen nicht behandelt werden.
 § 3 Schulvorstand


Die Wahlen zum Schulvorstand werden in der konstituierenden Sitzung des SER 
durchgeführt.

Der SER wählt aus dem Kreis der Erziehungsberechtigten der Schule Vertreter und Stellvertreter für zwei Jahre in den Schulvorstand.
Der SER informiert zu Beginn des Schuljahres die Erziehungsberechtigten an der Schule, dass in der konstituierenden Sitzung des SER Vertreter in den Schulvorstand zu wählen sind. Der SER weist darauf hin, dass alle Erziehungsberechtigten der Schule wählbar sind und die Wahl durch den SER erfolgt.

Interessierte Erziehungsberechtigte sollen ihre Bereitschaft, Elternvertreter im Schulvorstand zu sein, dem Vorsitzenden des SER schriftlich mitteilen.
Die Vertreter der Erziehungsberechtigten im Schulvorstand unterrichten den SER auf den Sitzungen über ihre Arbeit im Schulvorstand.

§ 4 Aufgaben des Vorsitzenden


Der Vorsitzende leitet die Sitzungen, Verhandlungen und Veranstaltungen des SER. Er vertritt den SER nach außen. Mitglieder des SER sind nicht befugt, Erklärungen, Stellungnahmen und Meinungen im Namen des SER abzugeben.
Dem Vorsitzenden obliegt insbesondere:
1. die Vorbereitung und Aufstellung der Tagesordnung,
2. die Einladung zu den Sitzungen des SER,
3. die Führung der Teilnehmerliste der Sitzung des SER,
4. die Ausführung der Beschlüsse des SER.

§ 5 Sitzungen


Der Vorsitzende lädt den Schulelternrat mindestens zweimal (§ 90 Abs. 4 NSchG) im Schuljahr unter Angabe von Zeit, Ort und der Tagesordnungspunkte mindestens zehn Tage vorher zu Sitzungen schriftlich ein. In begründeten Fällen kann der Vorsitzende formlos und ohne Einhaltung der oben genannten Frist eine Sitzung einberufen.
Die Sitzungen des SER sind nicht öffentlich. Die Schulleitung, sowie andere sachkundige Personen können eingeladen werden.
Die Sitzungen des SER beginnen um 19:30 Uhr und sollten i.d.R. spätestens um
21:30 Uhr enden.

 § 6 Protokoll


Über jede Versammlung des SER ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. Es enthält

1. Ort, Beginn und Ende der Sitzung
2. eine Liste der Anwesenden
3. Tagesordnung
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
5. die gefassten Beschlüsse mit Abstimmungsergebnis
6. wesentlicher Verlauf der Sitzung
Das Protokoll ist in der nächsten Sitzung mit einfacher Mehrheit zu genehmigen.
Die Protokolle werden abwechselnd von den Mitgliedern des SER angefertigt, beginnend mit den Elternvertretern der Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen nach Beschluss dieser Geschäftsordnung. Ob der Vorsitzende oder der Stellvertreter der jeweiligen Klassen das Protokoll führt, machen die beiden Klassenvertreter vor Beginn der Sitzung unter sich aus. Fehlen an einem Abend beide Vertreter der Klasse, die für die Protokollführung verantwortlich sind, so sind in der obigen Reihenfolge die Elternvertreter der nächsten Klasse für die Protokollführung heranzuziehen. Die so übergangenen Klassenvertreter holen die Protokollführung bei der nächsten Schulelternratssitzung nach.

§ 7 Inkrafttreten der Geschäftsordnung 

Die Geschäftsordnung tritt am Tage der Beschlussfassung durch den SER in Kraft.
Änderungen der Geschäftsordnung sind nur mit einer ¾ Mehrheit der Mitglieder des Schulelternrates möglich.



Beschlossen und in Kraft getreten am __________________.


DER SER-VORSTAND

Nadja Bruder
Kathrin Burbulla
Vorstandsvorsitzende
1. Stv. Vorstandsvorsitzende
Heiko Proßmann
Kristina Linke
Katrin Buck

2. Stv. Vorstandsvorsitzender
3. Stv. Vorstandsvorsitzende
4. Stv. Vorstandsvorsitzende
